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Auszug aus der diözesanen Friedhofordnung 2010 

IV. BEERDIGUNGSRECHT 

(1) Auf die Bestattung im Friedhof haben 
 alle im Pfarrgebiet Verstorbenen ein 
 Recht; die Annahme von Leichen außer-
 halb des Pfarrgebietes Verstorbener 
 kann von der Friedhofverwaltung 
 ohne Angabe eines Grundes verweigert 
 werden, es sei denn, dass diese 

(a) bei ihrem Ableben einen ordentlichen 
 Wohnsitz im Pfarrgebiet hatten 

(b) oder als Angehörige (Art. X) ein Recht 
 auf die Beisetzung in einem Familien-
 grab besaßen 

(c) oder wenn die Verlegung des Wohn-
 sitzes nur durch die Unterbringung in 
 einem Alten- oder Pflegeheim verursacht 
 worden war und Angehörige (Art. X), die 
 ihren ordentlichen Wohnsitz  im Pfarr-
 gebiet haben, ein Nutzungsrecht an 
 einem Grab erwerben. 

(2) Benützen die Angehörigen (Art. X) im 
 Friedhof bereits eine Grabstätte, in der 
 ein Verstorbener beigesetzt werden 
 könnte, so ist die Friedhofverwaltung 
 nicht verpflichtet, ein neues Grab 
 bereitzustellen. 

VIII. NUTZUNGSRECHTE 

(1)  Nutzungsrechte werden durch Bezah-
 lung der vorgeschriebenen Gebühren 
 erworben. Durch den Erwerb eines 
 Nutzungsrechtes erhält die berechtigte 
 Person nur ein Benützungsrecht nach 
 Maßgabe dieser Friedhofordnung; ins-
 besondere wird dadurch kein Eigen-
 tums- oder Mietrecht erworben. 

(2) Nutzungsrechte können eigenberechtig-
 te, handlungsfähige, physische und 
 juristische Personen erwerben, letztere 
 haben jedoch darauf keinen Rechtsan-
 spruch. 

(3) Die Einlösung eines Reihengrabes be-
 rechtigt zur einmaligen Beisetzung 
 eines Verstorbenen.  Die Friedhofver-
 waltung kann nach Ablauf der Verwe-
 sungsdauer diese Grabstätte weiter 
 vergeben, soweit es sich nicht um ein 
 Familiengrab handelt. 

(4) Die Benützer von Familiengräbern sind 
 zur Beilegung verstorbener Angehöriger 
 soweit und so  lange berechtigt, als die 
 durch die Friedhofordnung oder durch 
 besondere sanitätspolizeiliche Anord-

 nungen festgelegte Aufnahmefähigkeit 
 des Grabes (der Gruft) nicht erschöpft 
 ist, die  Grabstätte mit allem Zubehör in 
 ordentlichem Zustand erhalten, und die 
 Nachlösegebühr rechtzeitig bezahlt wird. 

(5) Besitzer des Nutzungsrechtes ist der 
 Erwerber. Nach seinem Tod kann dieses 
 Recht nur auf  den überlebenden Ehe-
 gatten übergehen, sofern keine recht-
 mäßige zivile Scheidung der Ehe 
 erfolgt ist. Ist kein überlebender Ehegatte 
 vorhanden oder wurde diese Ehe recht-
 mäßig zivil geschieden, geht das 
 Nutzungsrecht an einen Angehörigen 
 über, der zum Kreis der pflichtteils-
 berechtigten Erben gehört.  
 Nutzungsrechte sind unteilbar und 
 können deshalb jeweils nur von einer 
 Person ausgeübt werden. Ist nach dem 
 Tod der nutzungsberechtigten Person 
 kein überlebender Ehegatte vorhanden 
 oder war die Ehe rechtmäßig geschie-
 den, geht das Nutzungsrecht an das 
 jeweils älteste pflichtteilsberechtigte Kind 
 über, das im Pfarrgebiet seinen ordent-
 lichen Wohnsitz hat und das Nutzungs-
 recht annimmt, sofern nicht testamen-
 tarisch eine andere Verfügung zu-
 gunsten einer pflichtteilsberechtigten 
 Person getroffen worden ist. Letzteres 
 gilt insbesondere, wenn diese ein Haus 
 oder einen Bauernhof übernimmt. 

(6) Die Übertragung eines Nutzungsrechtes 
 durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
 ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
 Zustimmung der Friedhofverwaltung 
 möglich. Ohne diese ist die Übertra-
 gung rechtsunwirksam. Eine stillschwei-
 gende Zustimmung zur Übertragung des 
 Nutzungsrechtes durch eine konkludente 
 Handlung (z.B. durch Annahme der 
 Grabnutzungsgebühr) seitens der Fried-
 hofverwaltung ist ausgeschlossen. Die 
 Vererbung eines Nutzungsrechtes ist 
 nur nach Maßgabe des vorstehenden 
 Absatzes möglich. 

(7) Die einzelnen Grabstätten werden 
 grundsätzlich auf zehn Jahre, Kinder-
 gräber auf fünf Jahre  vergeben.        
 Familiengräber können durch Bezahlung 
 der Nachlösegebühr jeweils auf denjeni-
 gen weiteren Zeitraum gesichert werden, 
 welcher mit Beschluss des Finanzaus-
 schusses festgelegt und ortsüblich 
 kundgemacht worden ist.                          



 Das Nutzungsrecht erlischt, wenn die 
 Bezahlung der fälligen Nachlösege-
 bühren nicht spätestens am vierzehnten 
 Tag nach Eintritt der Fälligkeit er-
 folgt. Erhöhungen der Nachlösegebüh-
 ren werden erst nach  Ablauf des Zeit-
 raumes, für den die Nutzungsgebühr 
 bereits vom Nutzungs berechtigten ent-
 richtet worden ist, rechtswirksam. 

(8) Durch die Bezahlung der Nachlöse-
 gebühren tritt keine Änderung der 
 nutzungsberechtigten Person ein.  Diese 
 Zahlungen gelten unabhängig von der 
 zahlenden Person als im Namen und 
 für Rechnung der nutzungsberechtigten 
 Person erfolgt, die in die Aufzeichnungen 
 der Friedhofverwaltung eingetragen ist. 
 Diese ist nicht verpflichtet, bereits fällige 
 Nachlösegebühren einzumahnen. 

(9) Die Friedhofgebührenordnung in der 
 jeweils gültigen Fassung bildet einen 
 integrierenden Bestandteil dieser Fried-
 hofordnung. 

(10) Durch die Bezahlung der Grabnutzungs-
 gebühr verpflichtet sich der Grab-
 nutzungsberechtigte  zur Einhaltung 
 dieser diözesanen Friedhofordnung 
 samt Friedhofgebührenordnung und der 
 Richtlinien über Natur- und Umwelt-
 schutz am Friedhof, über Friedhof- und 
 Grabpflege und Grabgestaltung in der 
 jeweils geltenden Fassung und ver-
 pflichtet sich weitere, die Friedhofver-
 waltung für alle Ansprüche Dritter wegen 
 Beisetzung einer Leiche oder sonstiger 
 Verfügungen am Grab (Grabmal) schad- 
 und klaglos zu halten. 

(11) Die Nutzungsberechtigen sind verpflich-
 tet, alle Veränderungen des ordentlichen 
 Wohnsitzes der Friedhofverwaltung un-
 aufgefordert zu melden. Kommen sie 
 dieser Verpflichtung nicht nach, erlischt 
 das Grabnutzungsrecht nach Auslaufen 
 der Nachlösefrist, ohne dass es eines 
 weiteren Schriftwechsels bedarf. 

 

IX. ANGEHÖRIGE 

(1) Als Angehörige gelten der Ehegatte, die 
 Vorfahren und Nachkommen in gerader 
 Linie und deren Ehegatten, bezogen auf 
 den jeweiligen Nutzungsberechtigten, 
 sofern sie nicht rechtskräftig zivil ge-
 schieden wurden. 

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person Ei-
 gentümer eines landwirtschaftlichen  Be-

 triebes, so gelten als Angehörige der 
 Ehegatte, die Nachkommen und Vor-
 fahren in gerader Linie und deren 
 Ehegatten, so-: wie die Geschwister, 
 soweit diese mit der nutzungsberechtig-
 ten Person in Hausgemeinschaft leben. 

(3) Die nutzungsberechtigte Person hat  un-
 beschadet der Rechte der Friedhofver-
 waltung das alleinige Verfügungs-
 recht über das Grab. 

XIII. ERLÖSCHEN DER NUTZUNGSRECHTE 
(VERFALL) 

(1)  Nutzungsrechte können insbesondere 
 erlöschen 

(a)  durch Zeitablauf, 
(b)  durch Unterlassung der Nachlöse, 
(c)  durch Unterlassung der Instandhaltung 

 (Art. XI Abs. 5), 
(d)  durch behördlich genehmigte oder ver-

 fügte Auflassung (Schließung) des 
 Friedhofs oder eines Teiles davon, 

(e)  durch Entzug des Nutzungsrechtes auf 
 Grund eines Beschlusses des Finanz-
 ausschusses (z. B. bei besonderem  Be-
 darf im Zuge einer Bautätigkeit). 

(2) Das Erlöschen des Nutzungsrechtes 
 gemäß Abs (1) lit. c), d) und e) ist mit 
 einer Begründung der nutzungsberech-
 tigten Person nachweislich mitzuteilen. 
 Ist diese Person oder ihr derzeitiger 
 Aufenthaltsort unbekannt, ist der Be-
 schluss auf der Amtstafel der Pfarre 
 auszuhängen und tritt dann nach Ablauf 
 von drei Monaten in Rechtskraft. 

(3) Bei Platzmangel ist die Friedhofver-
 waltung befugt, Nutzungsberechtigten, 
 die im Bereich der  Pfarre keinen or-
 dentlichen Wohnsitz haben, die Nach-
 löse ihrer Grabstätte zu verweigern. 

(4) Ist ein Nutzungsrecht erloschen, so kann 
 die Friedhofverwaltung die Grabstätte 
 weitervergeben. Eine Beisetzung darf 
 aber erst nach Ablauf der Verwesungs-
 dauer der zuletzt beigesetzten Leiche 
 erfolgen. 

(5) Bei verfallenen Grüften hat die Fried-
 hofverwaltung das Recht, die freigesetz-
 ten Leichen auf  Kosten der nutzungsbe-
 rechtigten Person in einem anderen 
 Grab zu beerdigen und die Gruft auf-
 zulassen. Sind diese Person oder deren 
 Rechtsnachfolger binnen drei Monaten 
 nicht  auffindbar und ist eine neue 
 nutzungsberechtigte Person an der 
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 Übernahme und Instandsetzung der 
 Gruft interessiert, hat diese für die fach-
 gerechte Entsorgung der vorhandenen 
 Särge aufzukommen und die  Kosten der 
 Beisetzung der sterblichen Überreste in 
 einen Sammelsarg und die notwendigen 
 Sanierungsarbeiten zu übernehmen. 

(6) Bei Auflassung eines Grabes, einer Gruft 
 oder einer Urnennische oder Übergang 
 auf eine neue nutzungsberechtigte Per-
 son verfällt die bereits bezahlte 
 Nutzungsgebühr. 

(7) Als Eigentümer von Grabdenkmälern 
 abgelaufener oder verfallener Gräber 
 gelten die letzten nutzungsberechtigten 
 Personen oder ihre Rechtsnachfolger. 
 Wenn solche Grabstellen nicht binnen 
 sechs Monaten nach Verfall ordnungs-
 gemäß abgeräumt sind, gelten sämtliche 
 bei der Grabstelle hinterlassenen oder 
 aufgefundenen Gegenstände (Kreuze, 
 Monumente,  Grabsteine, Grabeinfas-
 sungen etc.) als derelinquiert und fallen 
 in das Eigentum des Friedhofeigentü-
 mers, der darüber nach Belieben verfü-
 gen kann. Eine vorhergehende Auffor-
 derung oder Erinnerung durch die 
 Friedhofverwaltung ist nicht erforderlich. 
 Diese hat aber auch die Möglichkeit, 
 ohne weiteren Schriftwechsel nach 
 Ablauf der sechsmonatigen Verfallsfrist 
 die Abräumung des Grabes durch Er-
 satzvornahme auf Kosten der bisherigen 
 Nutzungsberechtigten durch führen zu 
 lassen. 

(8)  Bei Ablauf oder Verfall einer Grabstelle 
 entsteht den Angehörigen kein Anspruch 
 auf Ersatz von Aufwendungen. 

XIV. HAFTUNGSBESTIMMUNGEN 

(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle 
 Schäden, die durch offene oder verbor-
 gene Mängel  des Grabdenkmales und 
 des zur Grabstätte gehörenden Zube-
 hörs entstehen. Sie haben den Friedhof-
 eigentümer für alle Ersatzansprüche 
 dritter Personen vorkommen schad- und 
 klaglos zu haften. 

(2) Der Friedhofeigentümer haftet für alle 
 Schäden, die durch offene oder verbor-
 gene Mängel der allgemeinen Friedhof-
 anlagen (Art. XI Abs. 1) oder durch ein 
 schuldhaftes Verhalten des Friedhof-
 personals entstehen, jedoch nicht bei 

 leichter Fahrlässigkeit bzw. entschuld-
 barer Fehlleistung. 

(3) Ist der Totengräber selbstständig tätig 
 oder bei einem Unternehmen beschäf-
 tigt, haftet der Totengräber selbst oder 
 sein Dienstgeber für allfällige Beschä-
 digungen, die der Totengräber in Aus-
 übung seiner Tätigkeit verursacht hat. 

(4) Der Friedhofeigentümer haftet nicht bei 
 Senkungen von Grabdenkmälern, wo-
 durch immer  diese verursacht worden 
 sind, es sei denn, die Senkung ist durch 
 vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
 Verhalten eines Angestellten der Fried-
 hofverwaltung zustande gekommen. 
 

XV. BEISETZUNG VON ASCHENURNEN 

(1) Die Beisetzung von Aschenurnen kann 
 im Friedhof durch Erdbestattung oder 
 durch  Bestattung in Urnennischen er-
 folgen. Bei Erdbestattungen sind die 
 Urnen mindestens fünfzig Zentimeter in 
 die Erde zu versenken. 

(2) Wird ein Grab aufgelassen, sind im Grab 
 befindliche Urnen bei der nächsten Bei-
 setzung entsprechend tiefer im 
 gleichen Grab wieder beizusetzen. 

 


